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DER SOLL-IST-VERGLEICH BEIM KLIMASCHUTZ 
MAHNT ZUR NEUAUSRICHTUNG

In der deutschen Klimapolitik fallen Anspruch und 
Wirklichkeit zunehmend auseinander. Das Klimaziel 
einer 40%-igen Reduktion der Treibhausgasemissio-
nen bis 2020 gegenüber 1990 wird voraussichtlich ver-
fehlt (vgl. Löschel et al. 2016; 2017). Trotz zusätzlicher 
Anstrengungen, etwa im Rahmen des Nationalen Ak- 
tionsprogramms Klimaschutz 2020 oder des Natio-
nalen Aktionsplans Energieeffizienz, stagnieren die 
Emissionen seit 2009 (– 27,8% 2016 gegenüber 1990). 
Bis 2030 soll die Reduktion sogar 55% oder mehr 
betragen. In der nächsten Dekade ist also fast die 
Wegstrecke der letzten drei Jahrzehnte zurückzule-
gen – jedoch ohne erneuten Wiedervereinigungsef-
fekt bei der Emissionsminderung. Will Deutschland 
Vorreiter im internationalen Klimaschutz bleiben, so 
sollte dieser Kraftakt gelingen. Im Pariser Abkommen 

Nachtrag: Klimaziel 2020 verfehlt: 
Zeit für eine Neuausrichtung der 
Klimapolitik?

Neue Berechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen, dass Deutschland wahrschein-
lich die angestrebten Klimaziele für das Jahr 2020 deutlich verfehlen wird. Wie sollte die 
Klimapolitik neugestaltet werden, und welche Anreizsysteme sind für eine effektive und 
ökonomisch sinnvolle Klimapolitik notwendig? Ergänzend zu den Beiträgen im ifo Schnell-
dienst 1/2018 legen Andreas Löschel und Oliver Kaltenegger, Universität Münster, dar, dass 
ihrer Ansicht nach die Entwicklungen der letzten Jahre die Schwächen des gegenwärtigen 
klimapolitischen Instrumentenmixes deutlich aufgezeigt haben, so dass die deutsche Kli-
mapolitik eine zügige und entschlossene Neuausrichtung benötigt.

verpflichtete sich die EU zu einer Reduktion um min-
destens 40% bis 2030 gegenüber 1990. Bis 2050 sind 
sogar deutsche und europaweite Reduktionen von 
jeweils 80–95% geplant.

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben die 
Schwächen des gegenwärtigen klimapolitischen 
Instrumentenmixes deutlich aufgezeigt. Die deut-
sche Klimapolitik liefert nicht – ein einfaches Mehr 
reicht also nicht aus. Vielmehr bedarf es einer zügi-
gen und entschlossenen Neuausrichtung der Kli-
mapolitik. Ein ökonomisch sinnvoller Ansatz zur 
Erreichung der Ziele des Energiekonzepts besteht 
in einer möglichst umfassenden und einheitlichen 
CO2-Bepreisung als Leitinstrument und komplemen-
tären Instrumenten zur Adressierung zusätzlicher 
Marktunvollkommenheiten. 

DIE EINFÜHRUNG EINER ALLGEMEINEN 
CO2-BEPREISUNG ALS LEITINSTRUMENT IST DIE 
ÖKONOMISCH SINNVOLLE ANTWORT

Deutschland macht viel für den Klimaschutz. Es gibt 
eine Vielzahl von Maßnahmen, vielleicht zu viele: 
Neben dem europäischen Emissionshandelssystem 
(EU ETS), dem zentralen Klimaschutzinstrument in 
Europa, gehören dazu auch alle Instrumente zur För-
derung von Erneuerbaren und zur Steigerung von 
Energieeffizienz sowie Energiesteuern, da sie Emissi-
onen implizit bepreisen. In der Gesamtschau ist dieses 
Anreizsystem komplex, zu kleinteilig und nicht inte- 
griert ausgestaltet – mit zahlreichen Ausnahmere-
geln bei Unternehmen, Energieträgern und Zeiträu-
men. Damit einher geht eine nur schwache Orientie-
rung an der ursächlichen Größe des Klimawandels, 
den Treibhausgasemissionen. 
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nomik, insbesondere Energie- und Ressourcenökonomik, an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
** Oliver Kaltenegger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
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Die Autoren danken Dr. Linus Mattauch von der Oxford University für 
wertvolle Kommentare.



15

ZUR DISKUSSION GESTELLT

ifo Schnelldienst 2 / 2018 71. Jahrgang 25. Januar 2018

Eine allgemeine CO2-Bepreisung überwindet 
die oben genannten Schwächen: Sie setzt an den 
für den Klimawandel ursächlichen Emissionen an. 
Zudem ist sie kongruent mit der ökonomischen The-
orie, die einen einheitlichen CO2-Preis in Form einer 
CO2-Steuer oder alternativ ein Emissionshandelssys-
tem vorschlägt, um Emissionen zu möglichst gerin-
gen Kosten zu reduzieren. Im Ergebnis kommt es zu 
einem Rückgang der Nachfrage nach fossilen Energie-
trägern – und auch einem schrittweise marktlichen 
Ausstieg aus der Kohleverstromung – und die Nutzung 
von Erneuerbaren bzw. Energieeffizienzsteigerungen 
werden angereizt. Damit stellt die allgemeine CO2-Be-
preisung einen stabilen und langfristig verlässlichen 
Rahmen für die Transformation des gesamten Ener-
giesystems dar.

Aus Gründen der Kosteneffizienz sollten mög-
lichst alle Emittenten und Technologien unter die 
einheitliche CO2-Bepreisung fallen. Sofern politisch 
machbar ist also die globale oder zumindest euro-
päische Ebene der richtige Ansatzpunkt. Zur Er- 
reichung der kurz- bis mittelfristigen nationalen Ziele 
erscheinen aber zusätzliche, rein nationale Preis-
anreize, z.B. in Form einer Ausrichtung der Ener-
giesteuer auf die CO2-Emissionen oder als Mindest-
preis für EU-ETS-Zertifikate, unumgänglich. Deut-
sche Minderemissionen dürfen dann aber nicht durch 
die Verwendung frei gewordener EU-ETS-Zertifi-
kate im Ausland konterkariert werden. Dies könnte 
etwa durch Stilllegung von Zertifikaten sichergestellt 
werden.

Andere Instrumente der Klimapolitik können 
gleichzeitig auf den Prüfstand gestellt und ggf. ab-
gebaut werden, sofern sie nicht durch zusätzliches 
Marktversagen, wie etwa Wissens-Spillovers bei 
der Entwicklung innovativer Technologien, Finan-
zierungsrestriktionen, Pfadabhängigkeiten, asym-
metrische Informationen oder begrenzte Rationa-
lität, gerechtfertigt werden können. Von besonde-
rer Bedeutung ist hierbei die Prüfung der Förderung 
durch EEG- und KWK-Umlage sowie die Ausgestal-
tung der Energie- und Strom-
steuer. Die verbleibenden Klima- 
instrumente sind also ledig-
lich komplementär zum Leit-
instrument der CO2-Bepreisung. 
Allgemein sind mindestens so 
viele Instrumente nötig, wie wirt-
schaftspolitische Ziele erreicht 
werden sollen. Mehrere Ziele mit 
einem Instrument oder mit meh-
reren Instrumenten ein einzelnes 
Ziel zu verfolgen, ist nicht zu emp-
fehlen (Tinbergen-Regel).

Da eine einheitliche Beprei-
sung existierende Preisunter-
schiede an den Sektorgrenzen 
nivelliert, ist das Instrument auch 
aus Sicht der Sektorkopplung zu 

begrüßen. Während der Anteil der Erneuerbaren an 
der Stromerzeugung bereits ca. 30% beträgt, hinkt 
der Ausbau im Wärme- und Verkehrssektor hinter-
her. Optionen, mit denen insbesondere Windkraft und 
Photovoltaik in die anderen Sektoren integriert wer-
den können, werden perspektivisch von immer größe-
rer Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele. Das 
aktuelle Anreizsystem ist aber mit der in Zukunft wich-
tigen Idee der Sektorkopplung nicht vereinbar. Insbe-
sondere die hohen Umlagen und Abgaben auf Strom 
wirken dagegen. Die skizzierte Umgestaltung geht die-
ses Zukunftsthema an.

MIT GEEIGNETEM MONITORING KANN EIN 
EINHEITLICHES CO2-PREISSIGNAL IN DER PRAXIS 
NACHGEHALTEN WERDEN

Um die Forderung eines über alle Sektoren einheitli-
chen CO2-Preises nachhalten zu können, müssen expli-
zite und implizite Preissignale aller Anreizsysteme 
erfasst werden. Explizite CO2-Preise sind direkt beob-
achtbar: Das ist bei CO2-Steuersätzen und ETS-Zertifi-
katpreisen der Fall. Dagegen bedürfen implizite CO2-
Preise einer Umrechnung in »Euro/t CO2«: Dies gilt für 
alle anderen emissionsreduzierenden Instrumente 
(Förderung erneuerbarer Energien, Standards, Ener-
giesteuern etc.). Gemeinsam bestimmen sie den tota-
len CO2-Preis.

Einige Beispiele zur Verdeutlichung (vgl. Abb. 1 
und Abb. 2): Im EU ETS regulierte deutsche Stromer-
zeuger zahlen den expliziten Zertifikatepreis (zurzeit 
etwa 5,35  Euro/t CO2) und sind regelmäßig von der 
Energiesteuer befreit (§§ 53 ff. EnergieStG). Neben die-
sem Betrag (sofern er vollständig weitergegeben wird) 
zahlen Stromverbraucher (Haushalte) noch die Strom-
steuer sowie die EEG- und KWK-Umlage (2,05 ct/kWh 
nach § 3 StromStG sowie 6,354 und 0,445 ct/kWh). 
Nach Umrechnung mittels Emissionsfaktor der Strom-
erzeugung (527 g CO2/kWh) errechnet sich ein tota-
ler CO2-Preis von 173,26 Euro/t CO2. Die Berechnung 
impliziter CO2-Preise des EnergieStG folgt einer ähn-
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lichen Logik. Für einen internationalen Vergleich kann 
auf die Effective Carbon Rates der OECD (2016) zurück-
gegriffen werden, die u.a. für alle EU-Länder vorliegen 
und die Gesamtbelastung aus marktbasierten Instru-
menten quantifizieren (CO2-Steuern, CO2-Zertifikate, 
Energiesteuern).

Die Abbildungen offenbaren eine erhebliche 
Heterogenität zwischen Sektoren, ja sogar innerhalb 
von einzelnen Sektoren (vgl. Stromerzeugung vs. -ver-
brauch), und Ländern. Der Kosteneffizienz (die einheit-
liche Preise voraussetzt) und der Sektorkopplung (die 
auf günstigen Strom aus erneuerbaren Quellen setzt) 
ist dies abträglich. Niedrige CO2-Preise emissionsin-
tensiver Energieträger (z.B. Heizöl) sind aus Klima-
sicht besonders kritisch. Eine CO2-Bepreisung dürfte 
insbesondere in der Stromerzeugung (Stichwort: Min-
derung der Kohleverstromung) und im Wärmesektor 
auch kurz- und mittelfristig eine starke Lenkungswir-
kung entfalten.

Die Berechnungen sind allerdings nicht voll-
ständig: i) Bedeutsame implizite Klimainstrumente 
werden vernachlässigt: Paltsev et al. (2016) er- 
rechnen beispielsweise Mehrkosten in Milliarden-
höhe durch EU-Pkw-Emissionsstandards. ii) Fer-
ner bleiben indirekte CO2-Kosten unbeachtet, die 
von einer Wertschöpfungsstufe zur nächsten wei- 
tergegeben werden. iii) Unberücksichtigt bleibt auch 
die Tatsache, dass viele Instrumente nicht nur aus  
Klimaschutzgründen, sondern auch zur Reduktion 
von lokalen Luftschadstoffen, zum Ausbau erneu-
erbarer Energien etc. eingeführt werden. Im Prin-
zip sind aber nur die »klimaschutzbezogenen Preis-
bestandteile« der Instrumente aufzuaddieren. Dies 
erklärt zum Teil, warum einige Preise deutlich über 
dem »richtigen« CO2-Preisniveau liegen (vgl. nächs-
ter Abschnitt). iv) Außerdem lassen die (buchhalte-
rischen) CO2-Preise allein keine Aussagen über öko-
nomische Belastungs- und Wohlfahrtswirkungen zu. 
Für ein gutes Monitoring sind all diese Lücken noch 
zu schließen.

DOCH WIE HOCH MÜSSTE DER 
»RICHTIGE« CO2-PREIS SEIN?

Entsprechend der ökonomischen 
Theorie erfolgt die optimale Kor-
rektur einer Externalität bei 
einem Preis in Höhe der margina-
len Schäden, d.h. der Kosten einer 
zusätzlich emittierten Tonne CO2. 
Diese »sozialen Kosten« umfas-
sen alle Konsequenzen des Kli-
mawandels (u.a. Naturkatastro-
phen und Gesundheitseffekte). 
Schätzungen dafür schwanken 
allerdings aufgrund von Annah-
men beträchtlich (zwischen 10 bis 
1 000 US-Dollar/t CO2; vgl. Hep-
burn 2017). Gängige Werte lie-
gen gegenwärtig zwischen ca. 

20–70 Euro/t CO2 (vgl. IAWG 2015). Mit fortschreiten-
dem Klimawandel werden zukünftige Schäden jedoch 
größer und der CO2-Preis steigt. Diese Werte sind letzt-
lich mit den im vorigen Abschnitt berechneten Werten 
zu vergleichen. Alternativ können »zielkonsistente« 
CO2-Preise geschätzt werden, mit denen die Bundes-
regierung ihre Ziele erreichen würde. Eine Vorstel-
lung vermag der Projektionsbericht 2017 der Bundes-
regierung geben: Mit einem CO2-Preissignal von ca. 
35 Euro/t CO2 im Emissionshandel und entsprechend 
niedrigen Stromexporten wären selbst die kurzfristi-
gen Klimaziele fast zu erreichen.

Höhere CO2-Preise werden das Energiesystem 
nachhaltig verändern: Beispielsweise kann ab einem 
Preis von etwa 29 Euro/t CO2 ein Gaskraftwerk (unter-
stellter Wirkungsgrad von 50% bzw. Brennstoffpreis 
von 25 Euro/MWh) zu niedrigeren Grenzkosten Strom 
erzeugen als ein CO2-intensiveres Kohlekraftwerk 
(40% und 8 Euro/MWh). Im Wärmemarkt ergäben sich 
bei einem Preis von 100 Euro/t CO2 für ein Einfamilien-
haus mit Öl-Standardheizkessel CO2-Kosten von z.B. 
990 Euro/a. Klimafreundlichere Heizungssysteme 
könnten einen CO2-Kostenvorteil von über 50% rea-
lisieren und Neuinvestitionen anreizen. Relativ un- 
elastisch agieren hingegen Verbraucher im Verkehrs-
sektor. Erst substanziell höhere CO2-Preise dürften 
hier eine spürbare Lenkungswirkung entfalten. Dies 
ist aus Sicht der Kosteneffizienz durchaus sinnvoll. In 
kurzer Frist sollte daher der Fokus im Verkehrssektor 
auf anderen Maßnahmen liegen, etwa auf dem Auf-
bau der Infrastruktur für alternative Antriebe oder die 
Unterstützung technologischer Entwicklung. Sinn-
voll wäre auch ein strecken- und zeitbezogenes Road 
Pricing.

Mit Blick auf den Staatshaushalt würde cete-
ris paribus eine Steuer von z.B. 30 Euro/t CO2 auf die 
Emissionen der wichtigsten Energieträger der Ener-
giesteuer (ca. 700 Megatonnen CO2) zu Einnahmen 
von ca. 21 Mrd. Euro führen. In der Realität wären sie 
wegen entsprechender Anpassungsreaktionen sicher-
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lich geringer. Nach der Theorie optimaler Besteuerung 
werden daher Steuersätze so differenziert, dass Aus-
weichreaktionen und Wohlfahrtsverluste möglichst 
gering ausfallen (vgl. Ramsey-Regel). Dies muss abge-
wogen werden mit dem Grundsatz kosteneffizienter 
Klimapolitik, die wie beschrieben einheitliche CO2-
Preise fordert.

DIE EINFÜHRUNG DES LEITINSTRUMENTS 
SOLLTE SICH AN FOLGENDEN AUSGESTALTUNGS-
PRINZIPIEN ORIENTIEREN

Aus den vorangegangenen Überlegungen lassen sich 
fünf Ausgestaltungsprinzipien ableiten, die bei der kon-
kreten Implementierung einer CO2-Bepreisung Berück-
sichtigung finden sollten:

 – Langfristige Orientierung: Den Marktteilnehmern 
sollte ein verlässlicher langfristiger Rahmen für die 
Energiewende gegeben werden. Sinnvoll erscheint 
dabei ein gleitender Ansatz, bei dem der CO2-Preis 
in vorher festgelegten Schritten aufwächst.

 – Aufkommensneutralität: Die zusätzlichen finan-
ziellen Mittel sollten genutzt werden, um Instru-
mente abzubauen, die nicht durch Marktfriktio-
nen jenseits des Klimaproblems gerechtfertigt wer-
den können. Sowohl teure Fördersysteme als auch 
Steuergegenstände sind einer Prüfung zu unterzie-
hen (allein EEG- und KWK-Umlage sowie Energie- 
und Stromsteuer haben ein Gesamtvolumen von 
über 70 Mrd. Euro). Im Ergebnis können – aufkom-
mensneutral – Industrie und Haushalte durch die 
höhere Treffsicherheit sogar entlastet werden.

 – Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit: Zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit gibt es derzeit zahl-
reiche Ausnahmeregelungen für die Industrie. Eine 
Sonderbehandlung für einen kleinen Kern beson-
ders betroffener Unternehmen ist auch im Rahmen 
des neuen Leitinstruments möglich und sinnvoll, 
sollte aber sehr maßvoll geschehen. Der Abbau an 
Komplexität im Instrumentenmix schafft gleichzei-
tig klarere Preissignale, die Innovationen fördern 
können.

 – Internationale Koordination: Die Gefahr negativer 
Wettbewerbswirkungen ist zudem umso geringer, 
je mehr Länder eine CO2-Bepreisung erörtern bzw. 
implementieren. Gerade eine Partnerschaft mit 
Frankreich, wo seit 2015 jährlich die Steuern auf 
fossile Energieträger außerhalb des EU ETS erhöht 
werden, hätte nicht nur politische Symbolkraft, 
sondern auch ökonomische Vorteile.

 – Soziale Gerechtigkeit: Ohne eine sozial gerechte 
Ausgestaltung wird die neue Ausrichtung der Kli-
mapolitik keine Akzeptanz in der Bevölkerung fin-
den. Forschungsergebnisse belegen, dass dies sehr 
wohl möglich ist. So können bei einer CO2-Steuer 
gleichzeitig etwa die Einkommensteuern gesenkt 
oder Pauschalbeträge ausgeschüttet werden. 
Zudem kann die Effizienz gesteigert werden, falls 
das Einkommensteuersystem suboptimal ausge-
staltet war (vgl. Klenert et al. 2017; Klenert und 
Mattauch 2016).
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